
Ergänzende Geschäftsbedingungen für
Webhosting-Leistungen gegenüber
Unternehmen

Agentur Denkwunder GmbH
Raabestraße 14
34119 Kassel

- nachstehend Anbieter genannt -

1. Vertragsbedingungen

Diese Vertragsbedingungen für Webhos-
ting-Leistungen gelten in Verbindung mit 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Anbieters als Werbeagentur.

2. Vertragslaufzeit, Kündigung 

2.1 Es wird eine Vertragsmindestlaufzeit von 
12 Monaten vereinbart.

2.2 Soweit im Vertrag zwischen den Parteien 
nicht abweichend geregelt, kann das Ver-
tragsverhältnis nach Ablauf einer etwaigen 
vereinbarten Mindestlaufzeit mit einer Frist 
von 2 Monaten zum Ende des Vertrags-
monats ordentlich gekündigt werden. Für 
Sonder- und Aktionsangebote – insbeson-
dere Angebote mit jährlicher Zahlungsweise 
– können abweichende Kündigungsfristen 
bestehen, sofern auf den Internetseiten oder 
im Angebot darauf hingewiesen wird. Das 
Recht zur auße ordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

2.3 Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Textform.

3. Leistungsumfang und Pflichten des 
Anbieters

3.1 Der Anbieter bietet dem Kunden den 
Zugang zu der bestehenden Kommunika-
tions-Infrastruktur, die Bereitstellung von 
Speicherplatz auf einem Server, die Nutzung 
von Mehrwertdiensten, die Wartung und 
Administration von Datenverarbeitungsanla-
gen und Kommunikationsinfrastrukturen an.
Einzelheiten und Umfang der Leistungen

ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.

3.2 Soweit der Anbieter entgeltfrei zu-
sätzliche Dienste und Leistungen außer-
halb der vertraglichen Vereinbarung er-
bringt, können diese jederzeit eingestellt 
werden. Ein Minderungs- oder Scha-
densersatzanspruch des Kunden oder ein 
Kündigungsrecht ergibt sich daraus nicht.

3.3 Der Anbieter ist berechtigt, das sich
aus dem Vertrag ergebende Leistungsange-
bot zu ändern, zu reduzieren oder zu ergänzen 
sowie den Zugang zu einzelnen Leistungen 
aufzuheben, wenn und soweit hierdurch die 
Zweckerfüllung des mit dem Kunden ge-
schlossenen Vertrages nicht oder nicht er-
heblich beeinträchtigt wird. Die Kunden sind 
rechtzeitig über Änderungen informieren.

4. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Dienste 
des Anbieters sachgerecht zu nutzen. Ins-
besondere ist er verpflichtet,

a) den Anbieter unverzüglich über Änderungen 
der vertraglichen Grundlagen zu informieren

b) die Zugriffsmöglichkeiten auf die Diens-
te des Anbieters nicht missbräuchlich zu 
nutzen und rechts- und/oder gesetzes-
widrige Handlungen zu unterlassen. Ins-
besondere ist es dem Kunden untersagt, 
• die Leistungen anderer Teilnehmer der 

Anbieterdienste unberechtigt zu nutzen;
• nicht im Vertrag vereinbarte Dienste un-

berechtigt zu nutzen sowie Passwörter, E-
Mails, Dateien o.ä. anderer Teilnehmer der 
Anbieterdienste oder des Systemoperators 
zu entschlüsseln, zu lesen oder zu ändern;

• einzelne Anwendungen lizenzierter An-
wendungssoftware über die Dienste des 
Anbieters unberechtigt zu verbreiten,

• Kommunikationsdienste zu unterbrechen 
oder zu blockieren, etwa durch Über-
lastungen, soweit dies vom Kunden zu 
vertreten ist;
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• strafbare Inhalte jeglicher Art über Diens-
te des Anbieters zu verbreiten oder zu-
gänglich zu machen;

• dies gilt insbesondere für pornogra-
phische, Gewalt verherrlichende Inhalte 
oder solche, die gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung oder 
den Gedanken der Völkerverständigung 
gerichtet sind, wie nationalsozialisti-
sche oder terroristische Inhalte sowie 
für Propagandamittel und Kennzeichen 
verfassungswidriger Parteien, Vereini-
gungen oder ihrer Ersatzorganisationen;

• sich oder Dritten pornographische In-
halte zu verschaffen, die den sexuellen 
Missbrauch von Kindern oder sonstigen, 
gesetzlich geschützten Personen zum 
Gegenstand haben.

Im Falle vertraglicher Zuwiderhandlung (ins-
besondere o.g. Punkte) erstattet der Kunde 
dem Anbieter entstandenen sachlichen und 
personellen Aufwand sowie entstandene 
Auslagen.

c) die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften 
und behördlicher Auflagen sicherzustellen, 
soweit diese gegenwärtig oder künftig für 
die Teilnahme am Anbieternetz einschlägig 
sein sollten;

d) den geltenden Bestimmungen des 
Datenschutzes und den anerkannten 
Grundsätzen der Datensicherheit Rech-
nung zu tragen und diese zu befolgen;

e) seine Internet-Seiten so zu gestalten, 
dass eine übermäßige Belastung des Ser-
vers durch Skripte oder Programme, wel-
che eine hohe Rechenleistung erfordern 
oder überdurchschnittlich viel Arbeits-
speicher beanspruchen, zu vermeiden;

f) für den Anbieter erkennbare Mängel 
oder Schäden unverzüglich anzuzeigen 
(Störungsmeldungen) und alle Maßnah-
men zu treffen, die eine Feststellung der 
Mängel oder Schäden und ihrer Ursachen 
ermöglichen oder die Beseitigung der Stö-
rung zu erleichtern und zu beschleunigen;

g) nach Abgabe einer Störungsmeldung 
des Anbieters die durch die Überprüfung 
seiner Einrichtungen entstandenen Auf-
wendungen zu ersetzen, wenn und so-
weit sich nach der Prüfung herausstellt, 
dass eine Störung im Verantwortungsbe-
reich des Kunden (außerhalb des definierten 
Vertrags- und Leistungsumfangs) vorlag.

4.2 Verstößt der Kunde gegen die in Absatz 
1.b) und 1.c) genannten Pflichten, ist der An-
bieter sofort und in den übrigen Fällen mit 
Ausnahme von Absatz 1.g) nach erfolgloser 
Abmahnung berechtigt, das Vertragsverhält-
nis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

4.3 In den Fällen des Absatzes 1.c) ist der 
Anbieter neben der Berechtigung zur frist-
losen Kündigung befugt, bei Bekanntwerden 
eines Verstoßes des Kunden in der dort 
ausgeführten Art mit sofortiger Wirkung 
den Zugang zu den sich aus dem Leistungs-
umfang ergebenen Dienste zu sperren.

5. Nutzung durch Dritte

5.1 Eine direkte oder unmittelbare Nutzung 
der Anbieterdienste durch Dritte ist vom 
Anbieter zu genehmigen. Er darf die Ge-
nehmigung nicht unbillig verweigern. Der 
Kunde darf die Leistungen für seine Zwecke 
verwenden, weiterverkaufen und unterver-
mieten. Dieser hat Dritte ordnungsgemäß in 
die Nutzung der Dienste einzuweisen. Der 
Kunde steht dem Anbieter gegenüber für die 
Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen 
durch den Dritten in der gleichen Weise ein, 
wie er selbst für deren Einhaltung einzu-
stehen hätte.

5.2 Der Kunde hat auch die Entgelte zu 
zahlen, die im Rahmen der ihm zur Ver-
fügung gestellten Zugriffs- und Nutzungs-
möglichkeiten durch Dritte entstanden sind. 
Gleiches gilt im Falle der unbefugten Nut-
zung der Dienste durch Dritte, es sei denn, 
der Kunde weist nach, dass die unbefug-
te Nutzung durch eine Umgehung oder 
Aufhebung der Sicherungseinrichtungen
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des Anbieters erfolgt ist, ohne dass er diese 
zu vertreten hat.
 
6. Zahlungsbedingungen

6.1 Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, 
stellt der Anbieter dem Kunden die verein-
barten Leistungen zu den jeweils gültigen 
Tarifen bzw. Gebühren und Konditionen 
zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
Umsatzsteuer von derzeit 19 % in Rechnung. 
Die Rechnungsstellung von fixen Entgelten 
erfolgt monatlich im Voraus, von verbrauchs-
abhängigen Entgelten jeweils zu Beginn des 
Folgemonats. Die jeweilsanfallenden Ver-
gütungen werden mit Rechnungsstellung 
ohne Abzug zur sofortigen Zahlung fällig.

6.2 Ist das Entgelt verbrauchsunabhängig für 
Teile eines Kalendermonats zu entrichten, so 
werden diese für jeden Tag mit 1/3O des 
Monatsentgeltes berechnet.

6.3 Leitungs- und Kommunikationskosten 
zwischen Kunden und dem Anschlusspunkt 
des Anbieters sind vom Kunden zu tragen.

7. Aufrechnungs-, Zurückbehaltungsrecht 
und Leistungsstörung

7.1 Schadensersatzansprüche aufgrund 
von Liefer- und Leistungsstörungen sind 
ausgeschlossen, soweit diese vom An-
bieter nicht aufgrund von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit zu vertreten sind.

7.2 Unterschreitet der Anbieter die Verfüg-
barkeit seiner Dienste von 98 % im Jahres-
mittel, ist der Kunde berechtigt, die mo-
natlichen Entgelte und Gebühren ab dem 
Zeitpunkt des Eintritts bis zum Wegfall der 
Behinderung entsprechend zu mindern.
Eine erhebliche Behinderung liegt vor, wenn

a) der Kunde aus Gründen, die dieser nicht 
selbst oder die dritte zu vertreten haben,nicht 
mehr auf die Anbieter-Infrastruktur zugreifen 
und dadurch die in dem Vertrag verzeich-
neten Dienste nicht mehr nutzen kann und

b) die Nutzung dieser Dienste insgesamt 
wesentlich erschwert ist bzw. die Nut-
zung einzelner der in dem Vertrag ver-
zeichneten Dienste unmöglich wird oder 
vergleichbare Beschränkungen vorliegen.

7.3 Bei Ausfall von Diensten wegen einer 
außerhalb des Verantwortungsbereichs des 
Anbieters liegenden Störung ist die Minde-
rung ausgeschlossen. Gleiches gilt für den 
Ausfall von Diensten aufgrund notwendiger 
Betriebsunterbrechungen.

8. Zahlungsverzug

Der Anbieter kann das Vertragsverhältnis
außerordentlich ohne Einhaltung einer Frist
kündigen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
an den ihr obliegenden Leistungen geltend
machen – insbesondere den Abruf der 
Domains, den Anschluss des Servers 
zum Netz oder die Leitungsverbindung 
des Kunden unterbrechen – wenn die-
ser sich mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge ganz oder teilweise länger als einen 
Monat in Verzug befindet, der Anbieter den 
Kunden unter Fristsetzung gemahnt und auf 
die möglichen folgender Kündigung und des 
Zurückbehaltungs-rechtes hingewiesen hat.

9. Verfügbarkeit der Dienste

9.1 Der Anbieter bietet seine Dienste 24 
Stunden an 7 Tagen pro Woche an. Not-
wendige Betriebsunterbrechungen für vor-
beugende Wartungsarbeiten werden so 
früh wie möglich angekündigt. Der An-
bieter wird Störungen seiner technischen 
Einrichtungen im Rahmen der bestehenden 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
schnellstmöglich und zu einer für den Kun-
den günstig gelegenen Uhrzeit beseitigen.

9.2 Es wird keine bestimmte Uhrzeit für
Wartungsarbeiten vereinbart.

1O. Datenschutz

1O.1 Der Kunde wird hiermit gemäß § 33
Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes
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(BDSG) davon unterrichtet, dass der Anbieter 
personenbezogene Daten in maschinenles-
barer Form und für Aufgaben, die sich aus 
dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet.

1O.2 Soweit sich der Anbieter Dritter zu Er-
bringung der angebotenen Dienste bedient, 
ist der Anbieter berechtigt, die Teilnehmer-
daten unter Beachtung der gesetzlichen 
Regelungen offen zu legen.Dazu ist der An-
bieter im Übrigen in den Fällen berechtigt, 
in denen die Erkennung, Eingrenzung und 
Beseitigung von Störungen und Fehlern in 
den Anlagen des Anbieters sowie in den 
in Anspruch genommenen Anlagen Dritter 
die Übermittlung von Daten nötig machen.

1O.3 Der Anbieter erklärt, dass seine Mit-
arbeiter, die im Rahmen dieses Vertrages 
tätig werden, auf das Datengeheimnis gemäß 
§ 5 BDSG verpflichtet worden sind und der 
Anbieter die nach § 9 BDSG erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen getroffen hat, um die Ausführung 
der Vorschriften des BDSG zu gewährleisten.
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